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wie sie in den Zwischenzeiten ihre Notizheftchen hervorzogen, um das und
jenes aufzuschreiben. Und wenn auch nicht alles haften geblieben ist, sicher hat
Jedes Gedanken, Eindrücke mit nach Hause genommen, die auch das Jahr
hindurch wirken werden.

Wenn ich an das letzte Mittagsmahl denke und wie da und dort eine Träne
tropfte, dann fühl ichs, dass ein Band der Freundschaft und Gemeinschaftlichkeit

uns immer verbinden wird. HedwigWalter.

Zur Branntwein-Initiative.
Es gibt in der Gegenwart grössere und wichtigere Dinge als

diese Initiative, die am 12. Mai nächsthin, nach einer siebenjährigen,
verfassungswidrigen Verspätung endlich vors Volk kommen soll.
Anderseits aber gibt es auch kaum ein bezeichnenderes Beispiel für
die ganze Dekadenz unserer schweizerischen Gegenwartspolitik als
die Geschichte dieser Initiative. Diese Vorlage erstrebt ja nur eine
kleine, vorsichtige Erweiterung unserer Volksrechte, sonst nichts!
In Sachen Schnapskonsum marschieren wir Schweizer mit unsern
7,58 Liter pro Jahr und pro Kopf der Bevölkerung bekanntlich an
der Spitze der Nationen. Nun handelt es sich darum, dass unser
Volk zu Stadt und Land eine gesetzliche Handhabe für den Kampf
gegen diesen Schnapsunfug erhalte. — Warum macht man auch
ein solches Wesen aus dieser kleinen Sache? So etwas ist doch
ganz selbstverständlich, — in der ältesten Demokratie der Welt.
Weit gefehlt! Massgebende Politiker aus dem Bundesrat und der
Bundesversammlung mobilisieren ihren ganzen Scharfsinn, um
unser Volk dahin zu beschwatzen, es solle gegen dieses neue
Volksrecht stimmen. Das selbe Schweizervolk, das vor den Wahlen
jeweils so umworben wird, soll die Erlaubnis zu einem selbständigen

Kampf gegen die verderbenbringende Schnapsflasche nicht
erhalten! Denn diesen Kampf besorgt in Zukunft der Bund mit
seiner neuen Revisionsvorlage von oben herab weit besser, —¦
so lautet jetzt die Parole.

In Wahrheit würden sich die beiden Vorlagen trefflich ergänzen.
Das Gemeindebestimmungsrecht bildete eine sehr wünschenswerte
Korrektur zu einer bedenklich schwachen Seite der Revisionsvorlage.
Aber dies wollen die Herren der hohen Politik einfach nicht
verstehen. Vielmehr soll am 12. Mai das Volk gegen sich selbst ein
Misstrauensvotum abgeben. Auch ein Bestechungsversuch von seiten
der Likör- und Spirituosenhändler fehlt nicht und passt ins Gesamtbild.

Wenn aber das Schweizervolk trotzdem „Ja" stimmt, dann
wird der 12. Mai zu einem Tag der Ehrenrettung für die
schweizerische Demokratie. Johannes Tscharner.
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